Gemeinde Musterland
Telefon: ++43 (0) 8901/2345

1234 Musterort, Musterstraße 567
E-Mail: gemeinde.musterland@aon.at 


Mo – Fr 8:00 bis 16:00

Herr/Frau/Firma
Datum: TT.MM.JJJJ

Zu- und Vorname

z. Hdn. Zu- und Vorname Vertreter

Zustelladresse mit
Geschäftszahl: GZ 1234/2009

PLZ und Ort
Sachbearbeiter: Zu- und Vorname


Telefon mit DW

Haftungsbescheid

Bescheidspruch

Herr/Frau <XY>, geboren am TT.MM.JJJJ, 1010 Musterort, Musterstr. 1, wird als Haftungspflichtiger gemäß § 9 iVm §§ 80 ff Bundesabgabenordnung (BAO) für die aushaftenden Abgabenschuldigkeiten der Firma Muster GmbH, 1010 Musterort, Musterstr. 1, im Ausmaß von ............... Euro in Anspruch genommen und aufgefordert, diesen Betrag innerhalb eines Monats ab Zustellung dieses Bescheides zu entrichten.

Die Haftung wird hinsichtlich folgender Abgabenschuldigkeiten geltend gemacht:

	Abgabenart

(samt Nebengebühren)
	Zeitraum
	Höhe in Euro

	
	
	



Summe:

Begründung

Der Geschäftsführer einer GmbH haftet als Vertreter bei Uneinbringlichkeit der Abgabe. Die Uneinbringlichkeit lag vor, weil Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Primärschuldner erfolglos blieben. 

Zu den abgabenrechtlichen Pflichten eines Vertreters gehört u. a. die Entrichtung der Abgaben aus den verwalteten Mitteln. Trotz Verfügung über Mitteln wurde bei der Entrichtung von Schulden Abgabenschulden schlechter behandelt als die übrigen Schulden, so dass eine schuldhafte Pflichtverletzung sowie die Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Uneinbringlichkeit gegeben sind. 

Im Rahmen des Ermessens lag kein Grund für eine Nichtinanspruchnahme zur Haftung vor. 

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung bei dem vorbezeichneten Amt das Rechtsmittel der Berufung eingebracht werden. Die Berufung ist zu begründen.

Unbeschadet der Einbringung einer Berufung gegen die Heranziehung zur Haftung kann innerhalb der für die Einbringung der Berufung gegen den Haftungsbescheid offenstehenden Frist auch gegen den Bescheid/die Bescheide über den Abgabenanspruch/die Abgabenansprüche Berufung erhoben werden (§ 248 Bundesabgabenordnung).

Die Berufung kann bei der Post aufgegeben oder in einer sonst technisch möglichen Form eingebracht werden (mit E-Mail jedoch nur insoweit, als für den elektronischen Verkehr zwischen der Bescheid erlassenden Behörde und den Beteiligten nicht besondere Übermittlungsformen vorgesehen bzw. etwaige technische Voraussetzungen oder organisatorische Beschränkungen des elektronischen Verkehrs im Internet bekannt gemacht sind).

Eine Berufung muss die Bezeichnung des Bescheides, gegen den sie sich richtet, eine Erklärung, in welchen Punkten der Bescheid angefochten wird, die Erklärung, welche Änderungen beantragt werden und eine Begründung enthalten. Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung (§ 254 BAO).


Der Bürgermeister:

............................................

(Name des Bürgermeisters)

